
  1 von 2 

 

10228 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr 

über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird  

Die Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Andreas Ottenschläger, Christian Hafenecker, MA, 
Kolleginnen und Kollegen haben den dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde 
liegenden Initiativantrag am 13. Juni 2019 im Nationalrat eingebracht und – auszugsweise – wie folgt 
begründet: 
„Die Europäische Union hat im Jahr 2016 das sogenannte vierte Eisenbahnpaket erlassen, das folgende 
drei Richtlinien enthält: 
- Richtlinie (EU) 2016/2370 zur Änderung der Richtlinie 2012/34/EU bezüglich der Öffnung des 

Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der 
Eisenbahninfrastruktur, umzusetzen bis spätestens 25. Dezember 2018; 

- Richtlinie (EU) 2016/797 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems, umzusetzen bis spätestens 
16. Juni 2019; 

- Richtlinie (EU) 2016/798 über die Eisenbahnsicherheit, umzusetzen bis spätestens 16. Juni 2019. 
Die genannten Umsetzungsfristen für die neue Interoperabilitätsrichtlinie und die neue 
Sicherheitsrichtlinie – beide auch als technische Säule des 4. Eisenbahnpaketes bezeichnet – können 
jedoch unter Angabe von Gründen an die Europäische Kommission um ein weiteres Jahr verlängert 
werden; von dieser Verlängerungsmöglichkeit wurde österreichischerseits Gebrauch gemacht, sodass 
diese beiden Richtlinien bis spätestens 16. Juni 2020 innerstaatlich umzusetzen sind. 
Als erster Schritt zur innerstaatlichen Umsetzung des vierten Eisenbahnpaketes der Europäischen Union 
soll die Richtlinie (EU) 2016/2370 als marktrelevante Säule des vierten Eisenbahnpaketes durch eine 
Novelle des Eisenbahngesetzes 1957 innerstaatlich umgesetzt werden. Danach werden die legistischen 
Arbeiten zur Umsetzung der neuen Interoperabilitätsrichtlinie und der neuen Eisenbahn-
sicherheitsrichtlinie, die beide sehr umfangreich, inhaltlich schwierig und noch einer eingehenden 
Analyse zu unterziehen sind, in Angriff genommen werden. 
Die Richtlinie (EU) 2016/2370 sieht Folgendes schwerpunktmäßig vor: 
- eine Verbesserung der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur in vertikal integrierten Unternehmen 

durch die Schaffung von organisatorischen, personellen und betrieblichen Entflechtungsregelungen; 
dies betrifft in Österreich insbesondere den ÖBB-Konzern und die integrierten Eisenbahn-
unternehmen; 

- Öffnung der inländischen Märkte für die Erbringung von Personenverkehrsdiensten durch 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die über eine Genehmigung im Sinne des Kapitels III der 
Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums verfügen; 
eine Einschränkung hiefür ist aber weiterhin dann zulässig, wenn dadurch das wirtschaftliche 
Gleichgewicht eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages gefährdet wäre; 

- sonstige ergänzende Regelungen, die eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit des europäischen 
Eisenbahnraums bewirken sollen.“ 
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Der Ausschuss für Verkehr hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am  
9. Juli 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Michael Bernard. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat David Stögmüller mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Gerd Krusche. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Michael Bernard gewählt. 

Der Ausschuss für Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 9. Juli 2019 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2019 07 09 

 Michael Bernard Gerd Krusche 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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